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Steuerpaket 1996: 
Nicht der große Wurf

Wolfgang Schaft

Die Bundesregierung hat am 23. März den E ntwurf des sogenannten Jahressteuergeset
zes 1996 beschlossen. Er um faßt fün f Mai3nahm enbündel; d ie  S teuerfre iste llung des 

Existenzm inim um s, d ie  sogenannte d ritte  S tufe der Reform  der U n te rnehm ensbesteue
rung, d ie  Verlängerung der Investitionsförderung in den neuen Bundesländern, M aßnah
men zur S teuervere infachung und Rechtsberein igung sow ie die Verbesserung der V erm ö
gensb ildung für Arbeitnehm er. Für die Steuerzahler sollen s ich dadurch 1996 per saldo 
Entlastungen von 17 Mrd. DM ergeben. Bis 1998 sollen sie sogar auf fast 26 M rd. DM ste i
gen, danach wegen des Auslaufens der Investitionsförderung In O stdeu tsch land w ie d e ra u f 
17 V? Mrd. DM sinken. Die ebenfa lls zum  1 .1 .1 9 9 6  geplante Neuregelung des Fam ilienle i
stungsausgle ichs, die zusätzlich Entlastungen von 6 M rd. DM bringen soll, ist w egen noch 
offener Verfahrensfragen -  F inanzam tslösung beim  K indergeld und ähnliches -  im G esetz
en tw urf n icht enthalten.

Die S teuerfreistellung des Existenzm in im um s gehört zu den w ich tigsten, aber auch um 
strittensten Teilen des Jahressteuergesetzes. Sie geht auf ein Urteil des B undesverfas
sungsgerich ts vom  S eptem ber 1992 zurück; danach ist ab 1996 das sozia lh ilfe rechtliche 
Existenzm in im um  von der E inkom m ensteuer freizuste llen. Nach dem  vorliegenden -  bereits 
einmal kräftig „übera rbe ite ten“ -  Entwurf der Bundesregierung soll der b isher für alle S teu
erzahler ge ltende G rundfre ibetrag abgescha fft und durch einen A bzugsbetrag von der 
S teuerschu ld in Höhe von 12 000 DM, die sogenannte „G runden tlas tung“ , ersetzt werden. 
Diese verringert sich bis zu einem zu versteuerndem  E inkom m en von 43 000 DM au f Null.

P roblem atisch ist bei dem  Entwurt des B undesfinanzm in isterium s n ich t nur d ie  Höhe des 
Existenzm inim um s; ein Betrag von 12 000 DM w ar vom  Verfassungsgericht bereits fü r das 
Jahr 1992 angesetzt worden. F ragwürdig ist auch das Konstrukt einer „G runden tlas tung“ 
außerhalb des Tarifs, die m it s te igendem  E inkom m en relativ rasch w ieder abgebaut w ird. 
Das Zusam m enw irken von Tarifformel und „A bschm elz fo rm e l“ für die G rundentlastung 
führt zu dem  Ergebnis, daß die G renzsteuerbelastung zw ischen 12 000 DM und 15000 DM 
steil von 19,5% auf 29%  ansteig t. Für höhere E inkom m en b le ib t es beim  bisherigen linear 
progressiven Tarifverlauf. Um auch hier eine gew isse Entlastung zu schaffen. Ist eine A b 
senkung um 0,7 P rozentpunkte vorgesehen. Die gesam ten S teuerausfälle dieses, das S teu
errecht n ich t gerade vere in fachenden Entwurfs w erden fü r 1996 auf knapp 15 M rd. DM ver

anschlagt.

Dagegen sieht der Vorschlag der von der Bundesregierung eingesetzten „E inkom m en
steuerkom m ission“ , auch Bare is-Kom m ission genannt, vor, unter Beibehaltung des b ishe
rigen, 1990 reform ierten Tarifs den G rundfre ibetrag auf 13 000 DM zu erhöhen und den Ein
gangssteuersatz unter W egfall der unteren P roportionalzone von 19% auf 22%  zu erhöhen. 
Dam it käm en -  anders als beim  W aigel-Tarif -  auch die  Bezieher höherer E inkom m en in den 
Genuß einer spürbaren Steuerentlastung. Die m it d ieser Lösung verbundenen S teueraus
fälle von fast 40 M rd. DM sollten durch S treichung einer Vielzahl von Steuerbefre iungen auf 
5 M rd. DM reduziert werden. Der Kom m issionsvorsch lag, der vom  Bundesfinanzm in is teri
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um  sofo rt in Bausch und Bogen abgelehnt wurde, ist n ich t nur system konform er und 
wachstum sfreund licher, er ist le tztlich auch „b illige r“ als der des F inanzm inisterium s und 
hätte deshalb eine eingehendere Erörterung verdient.

Die vorgesch lagene Lösung sche in t fü r das Bundesfinanzm in isterium  offensichtlich po li
tisch  bequem er und zudem  auf längere S icht auch „p re isw erte r“ : Sie beschränkt die S teu
erausfälle kün ftiger A npassungen der G rundentlastung an gestiegene Sozialhilfesätze auf 
ein M inim um . Dies b irgt indes erhebliche gesam tw irtschaftliche Gefahren: Wenn die in ge 
w issen Zeitabständen info lge he im licher S teuererhöhungen notw endigen steuerlichen Ent
lastungen w egen des verfassungsm äßig gebotenen Anpassungszw angs bei der G rundent
lastung überw iegend auf d ie  unteren E inkom m en konzentriert werden, s ta tt sie auf alle 
E inkom m ensbezieher zu verteilen, sind le istungs- und w achstum shem m ende W irkungen 
vorprogram m iert.

Bei der dritten  S tufe der Reform  der U nternehm ensbesteuerung steht d ie  Abschaffung 
der G ew erbekapita lsteuer im Vordergrund. Diese ertragsunabhängige S teuer kann insbe
sondere in gew innschw achen Jahren die  Kap ita lsubstanz und dam it die Investitionsfäh ig
keit de r Unternehm en beeinträchtigen. Darüber hinaus soll die G ewerbeertragsteuer ge
senkt werden, so daß sich neben der Verbesserung der S teuerstruktur d ie hohe Belastung 
des einbehaltenen G ew inns einer Kap ita lgese llschaft e tw as verringert. Der Entlastungsef
fekt w ird  unter B erücksich tigung geringerer Anrechnungen bei der E inkom m en- und Kör
perscha fts teuer auf 4,1 M rd. DM veranschlagt.

Da die  Unternehm ensteuerreform  aufkom m ensneutra l sein soll, ist g le ichzeitig  zur 
„G egenfinanzierung“ eine E inschränkung der A bschre ibungsm öglichke iten bei bew egli
chen W irtschaftsgü te rn  vorgesehen. Per saldo werden die Unternehm en durch diese Re
gelung m itte lfris tig  jedoch  sch lech te r geste llt; 1996 erg ib t s ich zwar zunächst eine Entla
stung von 1.7 M rd. DM, schon 1997 jedoch eine M ehrbelastung von V? Mrd. DM, die bis 
1999 auf 4 Vz M rd. DM ste ig t. S tärker be lastet werden vor allem die m itte lständischen U n
ternehm en. Dadurch sche in t d ie  beabsich tig te  Verbesserung des S tandortes Deutschland 
m ehr als fraglich.

Die Investitionsförderung in O stdeutsch land soll b is 1998 verlängert werden; das gilt vor 
allem  fü r d ie  Investitionszulagen für das verarbe itende G ewerbe und den M itte ls tand, die 
Sonderabschre ibungen, d ie  allerd ings herabgesetzt werden sollen, sow ie d ie  Aussetzung 
der Vermögensteuer. S icherlich benötigen Unternehm en, die starker in ternationaler 
Konkurrenz ausgesetzt sind, noch einige Zeit Anpassungshilfen. Sie sollten aber zeitlich be
fris te t und degressiv gesta lte t werden, um zu verm eiden, daß sich in der ostdeutschen W irt
scha ft eine S ubventionsabhängigkeit m anifestiert. Darüber hinaus sollte das Förderinstru
m entarium  gestra fft und transparenter gem acht werden. Dazu träg t der vorliegende Entwurf 
a llerd ings wenig bei.

Der vierte große Kom plex des Jahressteuergesetzes 1996 be trifft im w esentlichen die 
Um setzung des vom  Bundesfinanzm in isterium  im letzten S eptem ber vorgelegten „20 - 
P unkte-P lans“ zur S teuervere infachung. Die vorgesehenen Maßnahmen können aber nur 
als ein erster S chritt in R ichtung einer notw endigen Vereinfachung des S teuersystem s be
trach te t werden, zum al andere Teile des Jahressteuergesetzes dieser Z ielsetzung eher en t
gegenstehen. Ein S teuersystem , in dem  sich der Bürger nur unter Einschaltung eines S teu
erberaters zurechtfindet, ist ungerecht und führt -  verschärft durch eine ohnehin hohe 
Steuer- und A bgabenbelastung -  zu S teuerw iderstand. Die der S teuerreform  1990 zugrun
deliegende Z ielsetzung -  niedrige Steuersätze, w enige Ausnahm en, L ichtung des S teuer
vorschriftendschunge ls -  w ird  auch m it dem  vorliegenden G esetzentw urf n ich t erreicht.

A lles in allem w ird das Jahressteuergesetz dem  Anspruch einer grundlegenden Reform 
und Vereinfachung des Steuerrechts n icht gerecht. Die Vorschläge zur Freistellung des Exi
stenzm inim um s sind w eder system konform  noch tragen sie zur S teuervereinfachung bei. 
Auch sind sie n icht dazu angetan, das Steuerrecht W achstums-, le istungs- und beschä fti
gungsfreundlicher zu gestalten. Ähnliches gilt auch für die sogenannte d ritte  Stufe der U n
ternehm ensbesteuerung. Insgesam t ist das Jahressteuergesetz also n icht der „große W urf“ .
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